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- Artikel 39

(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, mit einem 
Staatsbürger des Entsendestaates in Verbindung zu treten, 
sich mit ihm zu treffen, ihm Unterstützung im Verkehr mit 
den Organen des Empfangsstaates zu gewähren und ihm juri
stische Unterstützung sowie die eines Dolmetschers zu sichern.

(2) Der Empfangsstaat schränkt in keiner Weise die Bezie
hungen und den Zutritt eines Staatsbürgers des Entsendestaa
tes zur konsularischen Vertretung ein.

(3) Die Organe des Empfangsstaates unterstützen eine kon
sularische Amtsperson beim Erhalt von Informationen über 
Personen, die die Staatsbürgerschaft des Entsendestaates- be
sitzen, damit sich die konsularische Amtsperson mit diesen 
Staatsbürgern in Verbindung setzen oder treffen kann.

Artikel 40

(1) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates benach
richtigen eine konsularische Amtsperson über die vorläufige 
Festnahme, Verhaftung oder eine andere Beschränkung der 
persönlichen Freiheit eines Staatsbürgers des Entsendestaates 
im Empfangsstaat. Die Benachrichtigung erfolgt innerhalb von 
sieben Tagen nach dem Zeitpunkt, an dem der Staatsbürger 
vorläufig festgenommen, verhaftet oder einer anderen Be
schränkung seiner persönlichen Freiheit unterworfen wurde.

(2) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einen 
Staatsbürger des Entsendestaates, der vorläufig festgenom
men, verhaftet oder einer anderen Beschränkung der persön
lichen Freiheit unterworfen wurde oder der eine Freiheits
strafe im Empfangsstaat verbüßt, zu besuchen und mit ihm 
Verbindung zu unterhalten. Besuche werden innerhalb von 
zehn Tagen nach dem Zeitpunkt gestattet, an dem der Staats
bürger vorläufig festgenommen, verhaftet oder einer anderen 
Beschränkung seiner persönlichen Freiheit unterworfen 
wurde. Die Besuche können wiederholt in angemessenen Zeit
abständen erfolgen.

(3) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates informie
ren den betroffenen Staatsbürger des Entsendestaates über die 
ihm nach diesem Artikel zustehenden Rechte.

(4) Die in diesem Artikel genannten Rechte werden gemäß 
den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates unter der Vor
aussetzung ausgeübt, daß diese Rechte dadurch nicht aufgeho
ben werden.

Artikel 41

(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einem 
Schiff des Entsendestaates in einem Hafen, den Teratorial- 
und Binnengewässern des Empfangsstaates Unterstützung und 
Hilfe zu leisten.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann mit einem Schiff 
des Entsendestaates Verbindung aufnehmen und sich an Bord 
begeben, sobald das Schiff die Verkehrserlaubnis mit dem 
Land erhalten hat.

(3) Dem Kapitän und den Besatzungsmitgliedern eines 
Schiffes des Entsendestaates ist es gestattet, mit einer konsu
larischen Amtsperson Verbindung aufzunehmen. Vorbehalt
lich .der Rechtsvorschriften des Empfangsstaates können sie 
sich auch in ihre konsularische Vertretung begeben.

(4) Eine konsularische Amtsperson kann in Ausübung ihrer 
Funktion in allen Fragen hinsichtlich eines Schiffes des Ent
sendestaates, des Kapitäns, der Besatzungsmitglieder, der Pas
sagiere oder der Ladung die zuständigen Organe des Emp
fangsstaates um Unterstützung und Hilfe ersuchen.

Artikel 42

(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht,
1. unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangsstaates 

alle während der Reise eines Schiffes des Entsendestaates

an Bord eingetretenen Vorkommnisse zu untersuchen und 
den Kapitän und die Besatzungsmitglieder darüber zu be
fragen ;

2. unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangsstaates 
alle Streitfragen zwischen dem Kapitän und einem Besat
zungsmitglied, einschließlich der Streitfragen über den 
Lohn und den Heuervertrag, zu klären;

3. Maßnahmen zur An- oder Abmusterung des Kapitäns oder 
eines Besatzungsmitgliedes zu treffen, sofern das den 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates nicht widerspricht;

4. Maßnahmen zur medizinischen Behandlung des Kapitäns, 
eines Besatzungsmitgliedes oder eines Passagiers zu tref
fen oder deren Rückreise zu veranlassen;

5. jede Erklärung und jedes andere Dokument, das nach den 
Rechtsvorschriften des Entsendestaates im Zusammenhang 
mit Schiffen des Entsendestaates Und ihrer Ladung vorge
schrieben ist, entgegenzunehmen, auszustellen, zu verlän
gern oder zu beglaubigen und die Schiffspapiere zu über
prüfen.

(2) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, in Über
einstimmung mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
dem Kapitän oder einem Besatzungsmitglied eines Schiffes 
des Entsendestaates jede Unterstützung und Hilfe zu erwei
sen und mit ihm vor den Gerichten und anderen zuständigen 
Organen des Empfangsstaates aufzutreten.

Artikel 43

(1) Beabsichtigen die Gerichte oder andere zuständige Or
gane des Empfangsstaates, Zwangsmaßnahmen oder eine Un
tersuchung an Bord eines Schiffes des Entsendestaates durch
zuführen, so ist die konsularische Amtsperson davon durch die 
zuständigen Organe des Empfangsstaates zu verständigen. 
Eine solche Mitteilung hat rechtzeitig zu erfolgen, damit die 
konsularische Amtsperson anwesend sein kann. War die kon
sularische Amtsperson bei der Durchführung dieser Maßnah
men nicht anwesend, geben ihr die zuständigen Organe des 
Empfangsstaates darüber auf Ersuchen eine schriftliche Infor
mation. Läßt die Dringlichkeit der durchzuführenden Maß
nahmen eine vorherige Benachrichtigung der konsularischen 
Amtsperson nicht zu, so stellen die zuständigen Organe des 
Empfangsstaates der konsularischen Amtsperson über die Vor
kommnisse und die durchgeführten Maßnahmen eine schrift
liche Information zu, ohne daß die konsularische Amtsperson 
darum ersucht.

(2) Absatz 1 findet auch dann Anwendung, wenn der Kapi
tän oder Besatzungsmitglieder zu Vorkommnissen im Zusam
menhang mit dem Schiff des Entsendestaates durch die zu
ständigen Organe des Empfangsstaates an Land vernommen 
werden sollen.

(3) Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwen
dung bei üblichen Zoll-, Paß- und Hygienekontrollen.

Artikel 44

(1) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates setzen eine 
konsularische Amtsperson umgehend davon in. Kenntnis, wenn 
ein Schiff des Entsendestaates Schiffbruch erleidet, strandet 
oder von einer anderen Havarie in einem Hafen, den Territo
rial- und Binnengewässern des Empfangsstaates betroffen 
wird, und benachrichtigen sie über die Maßnahmen, die zur 
Rettung und Bergung von Menschen, Schiff und Ladung ge
troffen wurden. Eine konsularische Amtsperson kann dem 
Schiff des Entsendestaates, dem Kapitän, den Besatzungsmit
gliedern und den Passagieren jegliche Hilfe leisten sowie 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Ladung und zur Repara
tur des Schiffes treffen.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann im Namen des 
Eigentümers des Schiffes des Entsendestaates Maßnahmen er
greifen, die der Eigentümer des Schiffes oder der Ladung 
selbst hätte veranlassen können, wenn weder der Kapitän 
noch der Eigentümer des Schiffes, sein Agent oder die zustän
dige Versicherung in der Lage sind, die notwendigen Maßnah-


